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in das Lohnband der DaZ-Lehrpersonen, Mehrkosten der Logopädie sowie der er-
höhte Bedarf der InS-Kinder. 
Die neu eröffnete Klasse belastet das Budget im Jahr 2024 für die gesamten 12 Mo-
nate. Die Umstufungen von Lohnband 2 zu Lohnband 3 führt zu Mehrkosten von 
CHF 10‘000 pro 100 Stellenprozent. Diese Änderung stellt die bedeutendste Verän-
derung im Vergleich zu den Vorjahren dar. 
Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren ergeben sich die ausgewiesenen Mehr-
kosten von rund CHF 300.000. 
 
Schulleiter Reto Brüllmann betont die Herausforderung, präzise Prognosen für die 
Schülerzahlen zu erstellen. Die verlässlichen Geburtenzahlen liegen nur für einen 
Zeitraum von vier Jahren vor, und Zu- sowie Wegzüge können die Prognosen erheb-
lich beeinflussen. In der Vergangenheit wurden die Zahlen oft zu konservativ ge-
schätzt.  
Brüllmann erinnert sich, wie die Schule in den letzten sechs Jahren, seit er Schullei-
ter ist, gewachsen ist. Mit steigenden Schülerzahlen wachsen Bedürfnisse und die 
Kosten der Schule in allen Bereichen. Er betont, dass die Planung für Schülerzahlen 
und Klassen eine komplexe Aufgabe darstellt, die auf mehreren unsicheren Faktoren 
basiert. 
 
Die Wortmeldungen aus dem Souverän lassen erkennen, dass die Überzeugung be-
steht, die budgetierten Aufwände seien zu hoch angesetzt worden. Die Kosten stei-
gen seit Jahren kontinuierlich an, während Sparmassnahmen unzureichend erschei-
nen. 
 
Zur Abstimmung: 
 
Das Budget wird mit 39 Stimmen und 21 Gegenstimmen angenommen.  

5. Festsetzung Steuerfuss für 2024; Antrag 72% (bisher 67%) 

Antrag (1) der Schulbehörde 
Die Schulbehörde beantragt eine Steuerfusserhöhung auf 72% für das kommende 
Rechnungsjahr. Die bislang getätigten Rückstellungen und das solide Eigenkapital 
ermöglichten die Finanzierung der Schulhausumbaukosten bis jetzt aus eigenen Mit-
teln. Da das verfügbare Eigenkapital bald erschöpft ist, müssen nun danach Darlehen 
von der Bank aufgenommen werden. Die Steuerfusserhöhung auf 72% ist notwendig, 
um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten. 
 
Antrag (2) aus dem Souverän 
Ein Stimmbürger bringt spontan den Antrag ein, den Steuerfuss bei 67% zu belas-
sen. Er begründet dies damit, dass die Aufwände zu hoch und der Ertrag zu niedrig 
seien. 
 
Ausmehren der zwei Anträge 
In einem ersten Schritt werden die zwei Anträge gegeneinander ausgemehrt.  
Antrag (1) der Schulbehörde: 28 JA 
Antrag (2) aus der Versammlung: 35 JA 

Antrag (1) der Schulbehörde wird abgelehnt. 
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Für einen kurzen Moment herrscht Verwirrung über den Verlauf der Abstimmung. Der 
Prozess des Ausmehren der Anträge und die Formulierung der Schlussabstimmung 
werden nochmals erläutert. Der Ablauf über das Ausmehren der Anträge wird als gel-
tend betrachtet. Es geht nun mit der Schlussabstimmung weiter.  
 
Schlussabstimmung: Festsetzung Steuerfuss 2024 
Im zweiten Schritt wird der obsiegende Antrag (2) für die Schlussabstimmung formu-
liert. 

Der Antrag wird mit 37 Stimmen angenommen, bei 22 Gegenstimmen 
 
Beschluss 
Der Steuerfuss wird bei 67 % belassen. 
 
Hinweis 

Das Budget wurde unter der Annahme eines Steuersatzes von 72 % berechnet und 
genehmigt. Aufgrund der Ablehnung des Antrags der Schulbehörde wird nun erwar-
tet, dass die Einnahmen um etwa 5 % sinken, was zu einer entsprechenden Erhö-
hung des Defizits führen wird. 

6. Verschiedenes und Umfragen 

Alex Müller gibt eine Aktualisierung zum Stand der Sanierung und des Umbaus be-
kannt. Wir befinden uns im Endspurt und planen, den Schulbetrieb Mitte Februar 
2024 im Normalbetrieb wieder aufzunehmen. Alex Müller bedankt sich bei allen Lehr-
personen und Eltern für ihr Verständnis während dieser Phase. Der Zeitplan wird 
sehr gut eingehalten, und bis heute können die Kosten im Rahmen des Budgets ge-
halten werden. Zusätzlich wurden die beiden Spielplätze erneuert. 
 
Notieren Sie sich bitte schon jetzt die folgenden Termine: 
- 27. April 2024: Tag der offenen Tür im Schulhaus und Mehrzweckhalle 
- 28. Juni 2024: Schul-Examen 
 
Peter Haas bedankt sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen für die Unterstützung 
und die gute Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt unserem Schulleiter Reto 
Brüllmann und allen Lehrpersonen für ihren engagierten Einsatz für unsere Kinder. 
 

Zum Schluss: 

Es wurden keine Einwände gegen den Verlauf der Versammlung erhoben. Der 
Schulpräsident schliesst die Schulgemeindeversammlung offiziell um 21.50 Uhr. 

 

Weingarten, 05.12.2023  Der Tagesaktuar  Der Präsident  

          

Nicole Berg   Peter Haas  
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Anträge und Genehmigung   
 
Die Schulbehörde hat die Jahresrechnung 2023 der Primarschulgemeinde Lommis ge-
prüft und für richtig befunden. 
 
Sie beantragt, die Jahresrechnung 2023 wie folgt zu genehmigen: 
 
 
Erfolgsrechnung Aufwand Fr.  2'295'307.59 
 Ertrag Fr.  2'317'942.35 
   
 Erfolg Fr.      22'634.76 
 
 
 
Investitionsrechnung Ausgaben Fr.  2'195'257.70 
 Einnahmen Fr.  0.00 
 
 Nettoinvestition Fr. 2'195'257.70 
 
 
 
Gewinnverwendung 
 
Der Ertragsüberschuss von Fr. 22'634.76 soll wie folgt verwendet werden: 
 
Fr.  22'634.76   wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben 
   (KST 9990 / KTO 9000.00 an Bilanz KTO 2990.00) 
 
 
Die Abschlussbuchungen wurden - gemäss Weisung vom Kanton – getätigt, benöti-
gen jedoch zur definitiven Gültigkeit die Genehmigung des Souveräns.  
Nach Verbuchung der Gewinnverteilung beträgt das zweckfreie Eigenkapital Fr. 
1'302'612.76. Das gesamte Eigenkapital (inklusive der Rückstellungen und Fonds) be-
trägt total Fr. 2'129'579.96. 
In der hier vorliegenden Botschaft zur Jahresrechnung ist die Erfolgsrechnung «vor 
Verwendung des Ertragsüberschusses» abgebildet. Die Bilanz hingegen «nach Ver-
wendung des Ertragsüberschusses». 
 
 
 
Lommis, 5. März 2024 
 
 
Die Behörde der Primarschulgemeinde Lommis beantragt, 
 
- die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen 
- der Gewinnverwendung zuzustimmen 
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Grundsätze der Rechnungslegung HRM2 
 
Basis bildet die Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Ge-
meinden vom 23. April 2013 (RB131.21). Die Verordnung kann im kantonalen Rechts-
buch eingesehen werden. 
 
Es werden folgende Aktivierungsgrenzen (§ 8 der Verordnung) empfohlen: 

 Bis 1‘000 Einwohner   Fr.   25‘000 
 1‘001 – 5‘000 Einwohner  Fr.   50‘000 
 5‘001 – 10‘000 Einwohner  Fr.   75‘000 
 Über 10‘000 Einwohner  Fr. 100‘000 

 
Die Aktivierungsgrenze wird durch die Behörde festgelegt. Die Aktivierungsgrenze von 
Fr. 100‘000 ist zwingend. 
 
Die Schulbehörde hat eine Aktivierungsgrenze von Fr. 50‘000.- festgelegt. 
 
Abschreibungen des Verwaltungsvermögens müssen linear über die gesamte Nut-
zungsdauer erfolgen. 
 
Für das bisherige Verwaltungsvermögen wurde ab 01.01.2017 eine Restnutzungs-
dauer von 17 Jahren festgelegt. 
 
 
Abschreibungssätze (gemäss RB 131.21) 
 
Kategorien Nutzungs-

dauer 
Abschreibungssatz 
linear 

Grundstücke: nicht überbaut, Reserveland Finanzvermögen 
Grundstücke: Spielwiesen, Spiel- und Sport-
plätze 

33 Jahre 3.0% 

Gebäude, Hochbauten 33 Jahre 3.0% 
Mobilien, Ausstattungen, Maschinen und 
allgemeine Motorfahrzeuge (Haustechnik) 

8 Jahre 12.5% 

Informatik- und Kommunikationssysteme 
(Hard- und Software) 

4 Jahre 25.0% 
 

Immaterielle Anlagen 5 Jahre 20.0% 
 
 
Rückstellungsspiegel 
Es sind weder Rückstellungen per Ende 2023 vorhanden noch unter dem Jahr aufge-
löst worden. 
 
Gewährleistungsspiegel (Eventualverpflichtungen) 
Es bestehen keine Eventualverpflichtungen. 
 
Beteiligungsspiegel 
Es sind keine Beteiligungen vorhanden. 
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Geldflussrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023
Geldflussrechnung inkl. Abschluss
Primarschulgemeinde Lommis

Bezeichnung 2023 2022

Geldflussrechnung - Indirekte Methode

Schulbetrieb
      Jahresergebnis 22'634.76 50'581.04
+    Abschreibungen Verwaltungsvermögen 48'350.00 43'000.00
+    Realisierte Kursverluste FV
+/-  Wertberichtigungen Anlagen FV
+    Zusätzliche Abschreibungen
+    Abtragung Bilanzfehlbetrag
-     Realisierte Gewinne
+/-  Wertberichtigungen Anlagen FV
-     Auflösung kum. zus. Abschreibungen
+    Entnahme Baufolgekosten 52'032.80
+/-  Guthaben -139'120.45 301'086.65
+/-  Aktive Rechnungsabgrenzung 130'341.25 -269'966.35
+/-  Langfristige Forderungen
+/-  Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen
+/-  Laufende Verbindlichkeiten 109'112.05 -773.50
+/-  Passive Rechnungsabgrenzung 31'687.90 -109'262.65
+/-  Rückstellungen
+/-  Verbindlichkeiten ggü. Spezialfinanzierungen
+/-  Fonds im Eigenkapital 97'967.20
+/-  Rücklagen der Globalbudgetbereiche
+/-  Vorfinanzierungen allg. Haushalt
+/-  Neubewertungsreserven Finanzvermögen

Geldfluss aus operativer Tätigkeit 203'005.51 164'665.19

Investitionstätigkeit
      Nettoinvestition -2'195'257.70
-     Entnahme Baufolgekosten -52'032.80
+/-  Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge
+/-  Rückstellungen der Investitionsrechnung
Geldfluss Invest.tätigkeit ins Verwaltungsvermögen -2'195'257.70 -52'032.80

Anlagetätigkeit FV
+/-  Kurzfristige Finanzanlagen
+/-  Vorräte und angefangene Arbeiten
+/-  Finanzanlagen FV
+/-  Sachanlagen FV 440'000.00
-     Realisierte Kursverluste FV
+     Realisierte Gewinne FV
+/-  Wertberichtigungen Anlagen FV
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen 440'000.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -2'195'257.70 387'967.20

Finanzierungstätigkeit
+/-  Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
+/-  Langfristige Finanzverbindlichkeiten 600'000.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 600'000.00

Veränderung Flüssige Mittel (=Fond) -1'392'252.19 552'632.39

Lizenz: Primarschule Lommis

Geldflussrechnung 1.1.2023 - 31.12.2023
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Anlagetätigkeit FV
+/-  Kurzfristige Finanzanlagen
+/-  Vorräte und angefangene Arbeiten
+/-  Finanzanlagen FV
+/-  Sachanlagen FV 440'000.00
-     Realisierte Kursverluste FV
+     Realisierte Gewinne FV
+/-  Wertberichtigungen Anlagen FV
Geldfluss aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen 440'000.00

Geldfluss aus Investitions- und Anlagetätigkeit -2'195'257.70 387'967.20

Finanzierungstätigkeit
+/-  Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
+/-  Langfristige Finanzverbindlichkeiten 600'000.00

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 600'000.00

Veränderung Flüssige Mittel (=Fond) -1'392'252.19 552'632.39

Lizenz: Primarschule Lommis
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Finanzkennzahlen
Primarschulgemeinde Lommis

Bezeichnung 2023 2022 Mittelwert
2022/23

Finanzkennzahlen 1. Priorität

Nettoverschuldungsquotient in % 22.9 % -81.4 % -27.5 %

Fragestellung: Wieviel Fiskalertrag wird benötigt um die Nettoschuld abzutragen?

Richtwerte:     < 100% gut
                          100% - 150% genügend
                          150% - 200% schlecht
                        >200% Überschuldungsrisiko

Zinsbelastungsanteil in % 0.2 % 0.2 % 0.2 %

Fragestellung: Wie stark belastet der gebundene Netto-Zinsaufwand den Haushalt?

Richtwerte:     < 2% Sehr gut
                          2% - 4% gut
                          4% - 9% genügend
                       > 9% schlecht

Zinsbelastungsrisiko in % 3.2 % 2.0 % 2.6 %

Fragestellung: Wie stark würde der gebundene Zinsaufwand den Haushalt belasten, wenn das Zinsniveau auf 5%
steigen würde?

Richtwerte:     < 3% gering
                          3% - 5% tragbar
                          5% - 7% erhöht
                       > 7% schlecht

Aufwanddeckung in % 101.0 % 95.8 % 98.3 %

Fragestellung: Welchen Anteil des "laufenden Aufwands vor Verwendung des Ertragsüberschusses" konnte mit dem
laufenden Ertrag gedeckt werden?

Richtwerte:        100% - 103% ausgeglichen
                          99% - 110% unproblematisch
                          97.5% - 120% zu überwachen
                       < 97.5% bzw. > 120% Notwendigkeit von Massnahmen prüfen

Eigenkapitalquote in % 92.8 % 96.1 % 94.4 %

Fragestellung: Welchen Anteil des laufenden Aufwands ist als Steuerschwankungsreserve in Form von Eigenkapital
vorhanden?

Richtwerte:     < 12% ungenügende Steuerschwankungsreserve (Mindestausstattung zu überwachen)
                          12% - 25% ausreichende / zweckmässige Steuerschwankungsreserve
                          25% - 40% gut (inklusive zweckgebundenes EK)
                       > 40% Überhöhtes Eigenkapital (Massnahmen prüfen)
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Politische Gemeinde Lommis 
 
 
Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 6. Mai 2024 
 
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Mit dieser Botschaft laden wir Sie herzlich zur Rechnungs-Gemeindeversammlung 
vom 6. Mai 2024 um 20.00 Uhr in die frisch sanierte Mehrzweckhalle Lommis ein. 
Zur Abstimmung gelangen die Rechnung 2023, die Verwendung der 
Rechnungsergebnisse 2023 sowie zwei Einbürgerungsgesuche. 
 
Zu den einzelnen Traktanden möchten wir Ihnen mit der vorliegenden Botschaft 
bereits im Voraus einige Erläuterungen abgeben. Wenn Sie Fragen zu Einzelheiten 
der Rechnung oder den Traktanden haben, bitten wir Sie, sich vor der Versammlung 
mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen. Für Ihr Interesse an der 
Gemeindeversammlung danken wir Ihnen und freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 
Die Stimmrechtsausweise aller im gleichen Haushalt wohnhaften 
stimmberechtigten Personen finden Sie auf der Rückseite des Umschlages dieser 
Botschaft. Der Stimmrechtsausweis ist an der Versammlung beim Eingang 
abzugeben, im Gegenzug wird eine Stimmkarte ausgehändigt. 
 
 
 
Traktandum 3 
Protokoll der Gemeinde-Versammlung vom 4. Dezember 2023 
 
 
Das Protokoll ist gemäss Art. 21 unserer Gemeindeordnung in dieser Botschaft auf 
den Seiten 31 – 33 abgedruckt. Auf ein Verlesen des Protokolls wird verzichtet. 
 
 
 
Traktandum 4 
Genehmigung der Rechnung 2023 
 
 
Die Kurzfassung der Rechnung 2023 finden Sie auf der Seite 34. Die ausführlichen 
Rechnungsunterlagen können bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der 
Internetseite www.lommis.ch unter der Abteilung Finanzverwaltung eingesehen 
werden. Sollten Sie Fragen zu einzelnen Positionen haben, so wenden Sie sich bitte 
vor der Gemeindeversammlung an die Finanzverwaltung. Wir helfen Ihnen sehr 
gerne weiter. 
 
 
Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen die Jahresrechnung 2023 in der vorliegenden Form 
zu genehmigen. 
  

Traktandum 5 
Verwendung der Rechnungsergebnisse 2023 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Rechnungsergebnisse wie folgt zu 
verwenden: 
 
Verwendung Ertragsüberschuss Politische Gemeinde: 
 Einlage ins Eigenkapital  Fr.  2'409'188.73 
 
Der Ertragsüberschuss, der zum Grossteil auf den ausserordentlichen, nicht 
liquiditätswirksamen Ertrag im Zusammenhang mit der Ausgliederung des EW 
zurückzuführen ist, soll vollumfänglich dem Eigenkapital zugewiesen werden. 
 
Ergebnisse der Spezialfinanzierungen: 
Die Spezialfinanzierungen werden durch Einlage oder Entnahme ausgeglichen. Eine 
Übersicht aller Ergebnisse finden Sie auf der Seite 35 dieser Botschaft. 
 
 
Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen die vorgesehene Verwendung der 
Rechnungsergebnisse 2023 zu genehmigen. 
 
 
 
Traktandum 6 
Einbürgerung von Kassner Petra 
 
Frau Petra Kassner, geb. 07.08.1970, deutsche 
Staatsangehörige, stellt für sich das Gesuch um 
Einbürgerung in die Gemeinde Lommis. 
Sie lebt seit ihrem 21. Lebensjahr in der Schweiz und ist 
im April 2001 in die Gemeinde Lommis gezogen. In 
einem Einfamilienhaus an der Banneggstrasse 16 lebt 
sie zusammen mit ihrem Partner. 
 
Seit 2009 arbeitet Petra Kassner als Berufsbildnerin im 
Stift Höfli in Oberstammheim. Ursprünglich machte sie 
eine Ausbildung als Landschaftsgärtnerin. Nach einigen 
Jahren Berufserfahrung als Landschaftsgärtnerin 
absolvierte sie eine zweite Lehre zur Fachperson 
Betreuung für Menschen mit Beeinträchtigung und 
besuchte die Berufsfachschule in Winterthur. 
 
Petra Kassner fühlt sich in Lommis sehr wohl, heimisch und gut integriert. Ihr 
Lebensmittelpunkt sieht sie klar in Lommis.  
Petra Kassner hat sich früher in Zezikon regelmässig turnerisch betätigt und 
interessiert sich wieder für eine Betätigung in einem regionalen Verein.  
Als gelernte Landschaftsgärtnerin ist sie der Pro Natura und dem WWF Thurgau 
beigetreten und interessiert sich sehr für die Natur in der Gemeinde. Sie fährt viel 
Fahrrad in der näheren Umgebung und geht gerne in die Badi Stettfurt. Petra Kassner 
liebt das ländliche Umfeld und hält sich auch gerne beim Flugplatz Lommis auf. Sie 
reist sehr gerne und viel in der Schweiz.  
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Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, Petra Kassner das Bürgerrecht von Lommis zu 
erteilen. 
 
 
 
Traktandum 7 
Einbürgerung von Salzlechner Matthäus 
 
Herr Matthäus Salzlechner, geb. 12.12.1958, 
österreichischer Staatsangehöriger, stellt für sich das 
Gesuch um Einbürgerung in die Gemeinde Lommis. 
Er lebt seit insgesamt knapp 20 Jahre in der Gemeinde 
Lommis in einem Einfamilienhaus an der Saumstrasse 
11a. In Lommis hat er seine beiden Kinder grossgezogen 
und fühlt sich hier heimisch. 
 
Matthäus Salzlechner ist seit diesem Jahr frisch 
pensioniert und arbeitete zuvor als 
Versicherungsangestellter. Er ist leidenschaftlicher 
Motorradfahrer und ist häufig in einer Gruppe, welche sich 
vom letzten Arbeitgeber her ergeben hat, auf den 
Strassen unterwegs. Neu hat Matthäus Salzlechner das 
E-Bike-Fahren entdeckt und ist nun öfters damit in der 
Region anzutreffen. 
 
 
 
Der Gemeinderat empfiehlt Ihnen, Matthäus Salzlechner das Bürgerrecht von 
Lommis zu erteilen. 
 
 
 
Auf Ihre aktive Teilnahme an der ordentlichen Gemeindeversammlung freut sich 
 
der Gemeinderat Lommis 
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DIE JAHRESRECHNUNG IN KÜRZE
Rechnung 2023

Jahresergebnis
Operatives Ergebnis 241'130.46
Ausserordentliches Ergebnis 2'168'058.27
Gesamtergebnis 2'409'188.73

Steuerkraft
Steuerkraft zu 100% 2'987'706.30
Einwohnerzahl 1'267
Steuerkraft zu 100% pro Einwohner 2'358.09
Steuerfuss 45%

Nettoschuld
Finanzvermögen (inkl. passivierte Investitionsbeiträge) 2'727'150.10
./. Fremdkapital 2'861'594.34
Nettoschuld 134'444.24
Nettoschuld pro Einwohner 106.11

Eigenkapital (inkl. Spezialfinanzierungen) 8'129'369.83

Investitionen und Finanzierung
Nettoinvestitionen 3'311'677.29
Selbstfinanzierung 2'706'999.32
Finanzierungsergebnis -604'677.97

Politische Gemeinde
Das Jahresergebnis fällt um Fr. 2'612'488.73 besser als budgetiert aus. Der Gesamtaufwand liegt  
um rund Fr. 86'000 unter Budget, was hauptsächlich auf einen tieferen Sach- und übrigen Betriebs-
aufwand, Abschreibungsaufwand und Transferaufwand (z.B. tiefere Sozialausgaben) zurückzu-
führen ist. Der Finanzaufwand ist höher als budgetiert ausgefallen. Der Gesamtertrag liegt um rund 
Fr. 2'527'000 über Budget. Den grössten Teil davon macht der ausserordentlichen Ertrag aus der 
Ausgliederung des Elektrizitätswerk (EW) von Fr. 2'156'589.77, bestehend aus der Aufwertung der 
Sachanlagen und der Auflösung der Spezialfinanzierung, aus. Dieser Ertrag ist nicht liquiditäts-
wirksam, d.h. ohne Zufluss flüssiger Mittel. Über den, zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht ab-
schätzbaren, ausserordentlichen Ertrag wurde an der Budgetversammlung vom 4. Dezember 2023 
bereits informiert. Der Fiskalertrag ist um rund Fr. 213'000 höher als budgetiert ausgefallen. Auch 
die Entgelte, der Finanzertrag und der Transferertrag liegen leicht über Budget.

Spezialfinanzierungen
Bei den Spezialfinanzierungen für Unterhaltskorporation (UHK), Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung können Einlagen in die Spezialfinanzierungen getätigt werden. Entnahmen aus den 
Spezialfinanzierungen sind bei der Feuerwehr und der Abfallbeseitigung notwendig. 

Investitionsrechnung
Das Investitionsvolumen beläuft sich netto auf Fr. 3'311'677.29. Davon sind rund Fr. 1'892'000 auf 
nach dem Harmonsierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) vorgeschriebene Buchungen ohne 
Geldfluss im Zusammenhang mit der Ausgliederung des EW zurückzuführen. Budgetiert waren 
Nettoinvestitionen im Betrag von Fr. 1'468'000. Die Projekte Sanierung Mehrzweckhalle (MZH) und 
Sanierung Dorfstrasse / Käsereistrasse sind noch nicht abgeschlossen. Die Fertigstellung dieser 
Projekte sollte planmässig im Jahr 2024 erfolgen. Die Revision der Richt- und Nutzungsplanung 
konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Die Einnahmen aus Anschlussgebühren sind höher 
als budgetiert ausgefallen.

Die Details finden Sie auf den Folgeseiten.
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bereits informiert. Der Fiskalertrag ist um rund Fr. 213'000 höher als budgetiert ausgefallen. Auch 
die Entgelte, der Finanzertrag und der Transferertrag liegen leicht über Budget.

Spezialfinanzierungen
Bei den Spezialfinanzierungen für Unterhaltskorporation (UHK), Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung können Einlagen in die Spezialfinanzierungen getätigt werden. Entnahmen aus den 
Spezialfinanzierungen sind bei der Feuerwehr und der Abfallbeseitigung notwendig. 

Investitionsrechnung
Das Investitionsvolumen beläuft sich netto auf Fr. 3'311'677.29. Davon sind rund Fr. 1'892'000 auf 
nach dem Harmonsierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) vorgeschriebene Buchungen ohne 
Geldfluss im Zusammenhang mit der Ausgliederung des EW zurückzuführen. Budgetiert waren 
Nettoinvestitionen im Betrag von Fr. 1'468'000. Die Projekte Sanierung Mehrzweckhalle (MZH) und 
Sanierung Dorfstrasse / Käsereistrasse sind noch nicht abgeschlossen. Die Fertigstellung dieser 
Projekte sollte planmässig im Jahr 2024 erfolgen. Die Revision der Richt- und Nutzungsplanung 
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als budgetiert ausgefallen.

Die Details finden Sie auf den Folgeseiten.

ERGEBNISÜBERSICHT
Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022

POLITISCHE GEMEINDE

Ertragsüberschuss (Einlage in EK) 2'409'188.73 0 87'965.22
Einlage in Vorfinanzierung MZH 0.00 0 150'000.00
Aufwandüberschuss 0.00 203'300 0.00

SPEZIALFINANZIERUNGEN

FEUERWEHR
Einlage in Spezialfinanzierung 0.00 0 0.00
Entnahme aus Spezialfinanzierung 16'068.77 12'400 29'230.71

UNTERHALTSKORPORATION (UHK)
Einlage in Spezialfinanzierung 18'462.85 5'100 21'008.25
Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 0 0.00

WASSERVERSORGUNG
Einlage in Spezialfinanzierung 36'742.35 0 2'255.93
Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 4'800 0.00

ABWASSERBESEITIGUNG
Einlage in Spezialfinanzierung 58'467.55 20'400 59'357.50
Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 0 0.00

ABFALLBESEITIGUNG
Einlage in Spezialfinanzierung 0.00 0 0.00
Entnahme aus Spezialfinanzierung 19'922.79 23'500 8'881.91

EW-NETZNUTZUNG
Einlage in Spezialfinanzierung 0.00 0 7'150.04
Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 0 0.00

EW-STROMHANDEL
Einlage in Spezialfinanzierung 0.00 0 0.00
Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 0 13'941.57

Bestände der Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen per 31.12.2023*

Feuerwehr 170'469.77
Unterhaltskorporation (UHK) 348'564.25
Wasserversorgung 614'469.64
Abwasserbeseitigung 903'864.87
Abfallbeseitigung 78'039.70
EW 0.00

Vorfinanzierung Sanierung MZH 1'140'563.00
Vorfinanzierung Reservoir 256'500.00

* + = Verpflichtung gegenüber Spezialfianzierung / - = Vorschuss gegenüber Spezialfinanzierung
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DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022

ERFOLGSRECHNUNG

BETRIEBLICHER AUFWAND 2'956'996.58 3'078'500 3'705'416.49
30 Personalaufwand 601'978.90 593'400 544'266.55

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 906'115.99 980'800 1'620'233.66

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 257'912.90 276'500 402'490.18

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 113'672.75 25'500 89'771.72

36 Transferaufwand 940'574.04 1'065'300 909'865.38

37 Durchlaufende Beiträge 136'742.00 137'000 138'789.00

39 Interne Verrechnungen 0.00 0 0.00

BETRIEBLICHER ERTRAG 3'132'969.88 2'799'900 3'909'873.65
40 Fiskalertrag 1'506'993.70 1'294'000 1'312'072.25

41 Regalien und Konzessionen 13'997.05 14'000 13'997.05

42 Entgelte 822'908.88 746'300 1'766'924.13

43 Verschiedene Erträge 0.00 0 3'600.00

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 35'991.56 40'700 52'054.19

46 Transferertrag 616'336.69 567'900 622'437.03

47 Durchlaufende Beiträge 136'742.00 137'000 138'789.00

49 Interne Verrechnungen 0.00 0 0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 175'973.30 -278'600 204'457.16
34 Finanzaufwand 35'765.86 200 661.25

44 Finanzertrag 100'923.02 63'800 22'700.81

Ergebnis aus Finanzierung 65'157.16 63'600 22'039.56

Operatives Ergebnis 241'130.46 -215'000 226'496.72
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 150'000.00

48 Ausserordentlicher Ertrag 2'168'058.27 11'700 11'468.50

Ausserordentliches Ergebnis 2'168'058.27 11'700 -138'531.50

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'409'188.73 -203'300 87'965.22
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
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ERFOLGSRECHNUNG
ZUSAMMENZUG - FUNKTIONAL

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 661'680.35 176'093.15 637'900 136'300 730'161.33 157'083.54

Nettoaufwand 485'587.20 501'600 573'077.79

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 230'308.02 167'439.95 218'200 146'400 221'389.21 170'536.58
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Nettoaufwand 62'868.07 71'800 50'852.63

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 71'710.60 2'270.00 77'700 2'500 94'279.98 3'630.00
Nettoaufwand 69'440.60 75'200 90'649.98

4 GESUNDHEIT 224'771.95 29'594.94 230'900 33'000 209'134.45 30'943.48
Nettoaufwand 195'177.01 197'900 178'190.97

5 SOZIALE SICHERHEIT 536'332.07 378'083.63 630'800 322'200 453'806.71 235'008.23
Nettoaufwand 158'248.44 308'600 218'798.48

6 VERKEHR 358'936.65 160'156.60 415'300 162'400 329'692.44 159'822.85
Nettoaufwand 198'780.05 252'900 169'869.59

7 UMWELTSCHUTZ UND 808'755.69 685'904.06 779'200 645'700 706'822.58 642'217.08
RAUMORDNUNG
Nettoaufwand 122'851.63 133'500 64'605.50

8 VOLKSWIRTSCHAFT 46'428.20 2'210'932.17 42'700 53'100 1'072'983.99 1'080'443.89
Nettoertrag 2'164'503.97 10'400 7'459.90

9 FINANZEN UND STEUERN 2'463'027.64 1'591'476.67 46'000 1'577'100 125'772.27 1'464'357.31
Nettoaufwand 871'550.97 1'531'100 1'338'585.04

Total 5'401'951.17 5'401'951.17 3'078'700 3'078'700 3'944'042.96 3'944'042.96

Da die Gewinnverwendung in der Jahresrechnung bereits verbucht ist, kann das Jahresergebnis aus obiger Darstellung nicht 

direkt abgelesen werden und wird nachfolgend separat dargestellt.

ERGEBNISÜBERSICHT

Ertragsüberschuss 2'409'188.73 0 87'965.22
Aufwandüberschuss 0.00 203'300 0.00

Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022

Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022
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ERFOLGSRECHNUNG
DETAIL - FUNKTIONAL

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0110 Legislative 20'311.45 3'970.05 16'700 3'000 25'371.65 5'666.75

0120 Exekutive 146'246.55 0.00 157'900 0 133'791.65 0.00

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 124'199.77 120'495.30 126'300 96'500 116'580.93 104'319.75

0221 Gemeindekanzlei 229'079.38 30'217.20 195'300 24'000 178'894.25 32'810.44

0222 Bauverwaltung 70'741.30 6'768.05 74'000 3'000 56'508.15 1'588.30

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 0.00 220.00 0 200 0.00 170.00

0291 Lieg. VV: Banneggstrasse 2 42'640.10 3'600.00 41'900 3'600 44'707.25 3'600.00

0292 Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht 28'461.80 10'822.55 25'800 6'000 174'307.45 8'928.30

Total 661'680.35 176'093.15 637'900 136'300 730'161.33 157'083.54

Ertragsüberschuss 0.00 0 0.00
Aufwandüberschuss 485'587.20 501'600 573'077.79

661'680.35 661'680.35 637'900 637'900 730'161.33 730'161.33

0120 Beim Personalaufwand und bei den Dienstleistungen Dritter konnte gegenüber Budget eingespart werden.
Der Workshop von Behörde und Verwaltung wurde auf das Jahr 2024 verschoben.

0210 Von den Technischen Betrieben Weinfelden ist wie vereinbart eine Entschädigung für die Weiterführung des 
EW als Inkassogeschäft im ersten Semester 2023 durch die Politische Gemeinde Lommis eingegangen. Seit 
September 2023 wird die Buchhaltung des Feuerwehrzweckverband Lauchetal durch die Finanzverwaltung 
Lommis geführt, was ebenfalls entschädigt wird. Die Steuerbezugsprovision ist höher als budgetiert ausgefallen.

0221 Eine Pensumserhöhung ab September 2023 hatte höheren Personalaufwand zur Folge. Für die Gründung der 
LST Energie AG sind im ersten Semester 2023 weiterhin nicht budgetierte Honoraraufwendungen des externen 
Beraters angefallen. Die Begleitung bei der Einführung der elektronischen Langzeitarchivierung durch das 
Staatsarchiv hatte zusätzliche, nicht budgetierte Kosten zur Folge. Die Softwareanschaffung für das sich in
Überarbeitung befindende Interne Kontrollsystem (IKS), die Aufrüstung der Schreibtische zu Stehpulten und
die Anschaffung einer neuen Frankiermaschine wurde ausser Budget vorgezogen. 
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ERFOLGSRECHNUNG
DETAIL - FUNKTIONAL

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1400 Allgemeines Rechtswesen 92'390.40 46'091.68 92'800 38'400 86'187.85 50'908.42

1500 Feuerwehr 101'537.82 101'537.82 93'200 93'200 115'267.21 115'267.21

1610 Militärische Verteidigung 305.00 0.00 400 0 465.00 0.00

1620 Zivilschutz 35'084.40 19'810.45 31'800 14'800 16'407.85 4'360.95

1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 990.40 0.00 0 0 3'061.30 0.00

Total 230'308.02 167'439.95 218'200 146'400 221'389.21 170'536.58

Ertragsüberschuss 0.00 0 0.00
Aufwandüberschuss 62'868.07 71'800 50'852.63

230'308.02 230'308.02 218'200 218'200 221'389.21 221'389.21

1400 Der Ertrag aus Baubewilligungsgebühren ist höher als budgetiert ausgefallen.

1500 Die Betriebskostenbeiträge der Gemeinde an den Feuerwehrzweckverband Lauchetal liegen im Rahmen des 
Budget. Kleinere Abweichungen bei diversen Positionen haben zu einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung
im Betrag von Fr. 16'068.77, welche etwas über Budget liegt, geführt.

1620 Es wurden mehr Schutzraumersatzabgaben eingenommen, die an den Kanton weitergeleitet werden mussten.
Entsprechend sind Aufwand und Ertrag höher ausgefallen.
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ERFOLGSRECHNUNG
DETAIL - FUNKTIONAL

4 GESUNDHEIT Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 143'204.00 0.00 138'000 0 127'095.00 0.00

4210 Ambulante Krankenpflege 73'742.00 29'594.94 84'900 33'000 74'187.35 30'943.48

4310 Alkohol- und Drogenprävention 200.00 0.00 200 0 200.00 0.00

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 150.00 0.00 200 0 150.00 0.00

4340 Lebensmittelkontrolle 89.95 0.00 100 0 92.10 0.00

4900 Gesundheitswesen, n.a.g. 7'386.00 0.00 7'500 0 7'410.00 0.00

Total 224'771.95 29'594.94 230'900 33'000 209'134.45 30'943.48

Ertragsüberschuss 0.00 0 0.00
Aufwandüberschuss 195'177.01 197'900 178'190.97

224'771.95 224'771.95 230'900 230'900 209'134.45 209'134.45

4120 Die Verrechnung des Kantons für den Beitrag an die stationäre Langzeitpflege ist höher als budgetiert ausgefallen.

4210 Im Bereich der ambulanten Krankenpflege liegen die durch die Gemeinde zu übernehmenden Restkosten unter
Budget. 
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ERFOLGSRECHNUNG
DETAIL - FUNKTIONAL

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3290 Kultur 17'648.15 0.00 19'600 0 25'888.85 0.00

3320 Massenmedien 35'256.40 2'270.00 32'600 2'500 35'449.93 3'630.00

3410 Sport 10'993.95 0.00 11'600 0 22'368.80 0.00

3421 Parkanlagen und Wanderwege 7'812.10 0.00 13'900 0 10'572.40 0.00

Total 71'710.60 2'270.00 77'700 2'500 94'279.98 3'630.00

Ertragsüberschuss 0.00 0 0.00
Aufwandüberschuss 69'440.60 75'200 90'649.98

71'710.60 71'710.60 77'700 77'700 94'279.98 94'279.98

3421 Der Unterhalt der Anlagen und Wege sowie der Ruhebänke fiel tiefer als budgetiert aus.
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ERFOLGSRECHNUNG
DETAIL - FUNKTIONAL

5 SOZIALE SICHERHEIT Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5120 Prämienverbilligungen und 103'083.25 24'543.68 116'500 15'000 92'967.45 5'173.50

Krankenkassenausstände

5240 Leistungen an Invalide 672.60 0.00 700 0 683.50 0.00

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung 17'636.40 2'604.00 18'400 2'900 17'438.65 2'820.00

AHV

5350 Leistungen an das Alter 1'069.15 0.00 1'600 0 993.15 0.00

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 117'542.00 120'982.40 140'000 130'000 136'389.00 138'889.00

5450 Leistungen an Familien 11'079.00 1'011.95 11'300 0 12'126.95 0.00

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 7'123.20 0.00 11'000 0 8'033.81 0.00

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 52'813.85 31'077.10 160'000 35'000 82'080.90 40'270.13

5730 Asylwesen 79'377.97 81'474.10 85'900 85'900 40'000.10 17'127.10

5732 Asylwesen Schutzstatus S 117'207.25 116'390.40 59'400 53'400 37'816.95 30'227.80

5790 Fürsorge 28'727.40 0.00 26'000 0 25'276.25 500.70

Total 536'332.07 378'083.63 630'800 322'200 453'806.71 235'008.23

Ertragsüberschuss 0.00 0 0.00
Aufwandüberschuss 158'248.44 308'600 218'798.48

536'332.07 536'332.07 630'800 630'800 453'806.71 453'806.71

5120 Die Prämienverbilligungsbeiträge an den Kanton liegen leicht über Budget. Die Kosten für die Aufhebung von 
Prämienausständen hingegen liegen deutlich unter Budget, wodurch die Funktion gesamthaft unter Budget 
abschliesst. Auf der Ertragsseite konnten Rückerstattungen für Kostenübernahmen aus den Vorjahren 
eingenommen werden.

5430 Im Bereich der Alimentenbevorschussung und -inkasso konnten bei sämtlichen Schuldnern regelmässige
Zahlungseingänge verbucht und zudem Ausstände früherer Jahre eingenommen werden, was zu einem höheren
Ertrag als Aufwand geführt hat.

5451 Der Beitrag an den Mittagstisch ist, anders als bei der Budgetierung angenommen, nicht mehr angefallen.

5720 Die Anzahl Fälle bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Sozialhilfe) hat abgenommen, was zu einem tieferen 
Aufwand geführt hat. Auf der Ertragsseite konnten diverse Rückzahlungen für laufende und frühere Unterstütz-
ungen eingenommen werden. 

5730 Per Stichtag 31.12.2023 werden im Asylwesen 5 Personen unterstützt. Aufwand und Ertrag präsentieren sich 
nahezu ausgeglichen. Die Zuweisungen erfolgen durch den Kanton.

5732 Per Stichtag 31.12.2023 werden im Asylwesen Schutzstatus S (Ukraine) 9 Personen unterstützt. Aufwand und 
Ertrag präsentieren sich auch hier nahezu ausgeglichen. Die Zuweisungen erfolgen durch den Kanton.
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ERFOLGSRECHNUNG
DETAIL - FUNKTIONAL

6 VERKEHR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6150 Gemeindestrassen 249'939.00 88'217.95 279'700 85'000 195'598.59 83'600.00

6190 Flur- und Waldstrassen (UHK) 49'653.65 49'653.65 47'400 47'400 47'370.85 47'370.85

6220 Regionalverkehr 59'344.00 22'285.00 88'200 30'000 86'723.00 28'852.00

Total 358'936.65 160'156.60 415'300 162'400 329'692.44 159'822.85

Ertragsüberschuss 0.00 0 0.00
Aufwandüberschuss 198'780.05 252'900 169'869.59

358'936.65 358'936.65 415'300 415'300 329'692.44 329'692.44

6150 Der Gesamtaufwand bei den Gemeindestrassen präsentiert sich tiefer als budgetiert. Dies ist hauptsächlich auf 
tieferen Aufwand beim Strassenunterhalt und beim Winterdienst zurückzuführen. Da die Sanierung der Dorfstrasse 
/ Käsereistrasse noch nicht abgeschlossen ist, wird diese noch nicht abgeschrieben, weshalb auch der 
Abschreibungsaufwand tiefer als budgetiert ausgefallen ist.

6190 Der Strassenunterhalt der UHK ist ebenfalls tiefer als budgetiert ausgefallen, was eine höhere Einlage in die 
Spezialfiananzierung zur Folge hat. Die Einlage in die Spezialfinanzierung beläuft sich auf Fr. 18'462.85.

6220 Das Angebot der Gemeinde-Tageskarten wurde per Ende September 2023 eingestellt bzw. nicht auf das neue 
Modell umgestellt. In der Folge entfiel der Aufwand für die Beschaffung eines neuen Jahressatz an Tageskarten 
und der Ertrag blieb ab Oktober 2023 aus.
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ERFOLGSRECHNUNG
DETAIL - FUNKTIONAL

7 UMWELTSCHUTZ UND Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
RAUMORDNUNG

7100 Wasserversorgung (allgemein) 1'631.80 0.00 3'100 0 661.20 0.00

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 333'900.36 333'900.36 313'400 313'400 333'419.50 333'419.50

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 235'632.31 235'632.31 222'100 222'100 223'827.37 223'827.37

7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 3'087.80 0.00 3'300 0 3'059.00 0.00

7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 103'128.44 103'128.44 96'800 96'800 77'304.26 77'304.26

7410 Gewässerverbauungen 44'055.45 2'839.90 58'500 8'000 14'777.15 3'379.35

7500 Arten- und Landschaftsschutz 3'474.70 0.00 2'800 0 2'250.00 0.00

7710 Friedhof und Bestattung 51'316.83 7'803.05 48'300 2'800 32'885.60 586.60

7900 Raumordnung 32'528.00 2'600.00 30'900 2'600 18'638.50 3'700.00

Total 808'755.69 685'904.06 779'200 645'700 706'822.58 642'217.08

Ertragsüberschuss 0.00 0 0.00
Aufwandüberschuss 122'851.63 133'500 64'605.50

808'755.69 808'755.69 779'200 779'200 706'822.58 706'822.58

7101 Beim Wasserwerk (Gemeindebetrieb) ist der Gebührenertrag  gegenüber dem Budget höher ausgefallen. 
Der Aufwand für den Wasserankauf und den Unterhalt der Tiefbauten liegt unter Budget. Aufwand für Investitionen
und Wasserleitungsbrüche konnte in höherem Umfang als budgetiert weiterverrechnet werden. Statt eines 
budgetierten Aufwandüberschuss resultiert in der Folge ein Ertragsüberschuss von Fr. 36'742.35, der in die 
Spezialfinanzierung eingelegt werden kann. 

7201 Bei der Abwasserbeseitigung ist der Unterhaltsaufwand gegenüber dem Budget tiefer ausgefallen. Es resultiert
eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 58'467.55.

7301 Die Reparatur des Grüngut-Presscontainers führte zu nicht budgetiertem Aufwand. Für die weitere Untersuchung 
der ehemaligen Kehrichtdeponie Schrofen und die Anschaffung zweier weiterer Unterflurcontainer ist Aufwand 
im Rahmen des Budgets angefallen. Es muss eine Entnahme von Fr. 19'922.79 aus der Spezialfinanzierung 
getätigt werden.

7410 Die Verschiebung eines Projekts und geringerer ordentlicher Unterhalt hat zu einem gegenüber Budget tieferen 
Gesamtaufwand geführt.

7710 Es wurden mehr Rückerstattungen und Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen eingenommen.

7900 Das Investitionsprojekt "Revision Richt- und Nutzungsplanung" ist abgeschlossen und wurde im Jahr 2023 
erstmals abgeschrieben.
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ERFOLGSRECHNUNG
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8 VOLKSWIRTSCHAFT Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8121 Flur- und Waldstrassen 23'402.00 0.00 21'100 0 21'088.85 0.00

8140 Landwirtschaftliche Produktions- 3'971.25 360.00 3'800 100 3'781.95 0.00

verbesserungen, Pflanzen

8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 5'066.15 488.35 4'200 0 7'693.75 3'600.00

8300 Jagd und Fischerei 13'176.30 13'997.05 12'800 14'000 16'388.10 13'997.05

8400 Tourismus 812.50 0.00 800 0 814.50 0.00

8600 Banken und Versicherungen 0.00 39'497.00 0 39'000 0.00 39'630.00

8710 Elektrizität (allgemein) 0.00 2'156'589.77 0 0.00 0.00

8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz 0.00 0.00 0 0 638'500.32 638'500.32

(Gemeindebetrieb)

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel 0.00 0.00 0 0 384'716.52 384'716.52

(Gemeindebetrieb)

Total 46'428.20 2'210'932.17 42'700 53'100 1'072'983.99 1'080'443.89

Ertragsüberschuss 2'164'503.97 10'400 7'459.90
Aufwandüberschuss 0.00 0 0.00

2'210'932.17 2'210'932.17 53'100 53'100 1'080'443.89 1'080'443.89

8710 Der ausserordentliche Ertrag wird durch die Ausgliederung des EW begründet und setzt sich aus der Aufwertung 
der Sachanlagen und der Auflösung der Spezialfinanzierung zusammen.

8711 Per 1. Januar 2023 hat die LST Energie AG (gemeinsame Netzgesellschaft der Elektrizitätswerke Lommis, 
8712 Stettfurt und Thundorf) das Elektrizitätswerk übernommen und führt dieses seither auf eigene Rechnung.
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ERFOLGSRECHNUNG
DETAIL - FUNKTIONAL

9 FINANZEN UND STEUERN Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 7'269.35 1'352'132.55 10'000 1'140'000 -2'461.20 1'155'703.75

9300 Finanz- und Lastenausgleich 17'288.00 0.00 34'000 0 36'257.00 0.00

9500 Ertragsanteile, übrige 3'450.00 195'448.40 1'800 206'000 3'350.00 303'322.60

9610 Zinsen 25'831.56 43'591.47 200 27'700 177.29 4'290.91

9690 Finanzvermögen n.a.g. 0.00 27.00 0 0 483.96 675.00

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 277.25 0 100 0.00 365.05

9999 Abschluss 2'409'188.73 0.00 0 203'300 87'965.22 0.00

Total 2'463'027.64 1'591'476.67 46'000 1'577'100 125'772.27 1'464'357.31

Ertragsüberschuss 0.00 1'531'100 1'338'585.04
Aufwandüberschuss 871'550.97 0 0.00

2'463'027.64 2'463'027.64 1'577'100 1'577'100 1'464'357.31 1'464'357.31

9100 Der Nettosteuerertrag ist um rund 19% höher als budgetiert und um rund 16% höher als in der Rechnung 2022
ausgefallen.

9300 Der Beitrag an den Finanz- und Lastenausgleich wird aufgrund des Mittelwerts der Steuerkraft von drei Vorjahren 
im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt berechnet. Aufgrund der über den massgebenden Zeitraum gesunkenen 
Steuerkraft, reduzierte sich der Beitrag an den Finanzausgleich.

9500 Der Ertrag aus Gründstückgewinnsteuern fiel leicht tiefer als budgetiert aus.

9610 Für ein im Jahr 2023 neu aufgenommenes Darlehen fiel eine Verzinsung an, die zum Zeitpunkt der Budgetierung 
noch nicht bekannt war. Infolge dessen wurden auch die Nettoschuld / Nettovermögen der Spezialfianzierungen 
wieder verzinst, was in dieser Funktion sowohl einen höheren Aufwand als auch Ertrag zur Folge hatte. Auf der 
Ertragsseite konnten Zinsen für ein zusätzliches Darlehen an die LST Energie AG und aus Festgeldanlagen 
eingenommen werden.

9999 Die Rechnung 2023 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2'409'188.73 ab.
Der Ertragsüberschuss wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen, welcher per 31.12.2023 Fr. 4'566'898.60 beträgt.
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Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'059'140.02 0.00 1'000'000 0 97'289.55 47'185.90

0292 Lieg. VV: Mehrzweckhalle im Baurecht 1'059'140.02 0.00 1'000'000 0 97'289.55 47'185.90
5040.00 Sanierung MZH 1'059'140.02 1'000'000 2'918.65 Fertigstellung 2024 geplant

5290.00 Planungskredit Sanierung MZH 94'370.90

6320.00 Investitionsbeiträge von Schulgemeinde 47'185.90

6 VERKEHR 303'111.70 37'033.00 390'000 40'000 96'778.39 33'409.70

6150 Gemeindestrassen 303'111.70 37'033.00 390'000 40'000 96'778.39 33'409.70
5010.05 Staatsstrasse Umstellung Beleuchtung auf LED 7'872.25

5010.06 Strassenbau für Reservoir Immenberg 57'121.29

5010.10 Sanierung Dorfstrasse / Käsereistrasse 303'111.70 350'000 31'784.85 Fertigstellung 2024 geplant

5010.11 Sanierung Strassenbeleuchtung 40'000 Fertigstellung 2024 geplant

Dorfstrasse / Käsereistrasse

6310.05 Investitionsbeiträge vom Kanton 33'409.70

Staatsstrasse Umstellung Beleuchtung auf LED

6325.00 Unterhaltsanteil an Erfolgsrechnung 37'033.00 40'000

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 337'469.10 207'500.00 250'000 132'000 550'714.57 392'909.60

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 136'014.90 86'000.00 180'000 82'000 351'276.04 305'861.80
5030.020 Neubau Reservoir Immenberg 212'264.17

5030.021 Wasserleitung Reservoir Immenberg 28'242.12

5030.022 Steuerung Reservoir Immenberg / Leitsystem 14'147.71

5030.023 Anpassung Einbindung GWPW / Lätten 5'097.61

5030.05 Umlegung Somm 91'524.43

5030.06 Erneuerung Wasserleitung Dorfstr. / Käsereistr. 136'014.90 180'000 Fertigstellung 2024 geplant

6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 20'000 278'311.80

6370.00 Anschlussgebühren von privaten Haushalten 86'000.00 50'000 27'550.00

6370.05 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 12'000

für Dorfstrasse / Käsereistrasse

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 194'986.05 121'500.00 70'000 50'000 142'441.13 54'399.60
5030.011 Abwasserpumpenleitung Reservoir Immenberg 18'972.37

5030.012 Überlauf- u.Entleerungsleitung Res.Immenberg -1'061.39

5030.03 Umlegung Meteor Somm 124'530.15

5030.04 Erneuerung Meteor Dorfstr. / Käsereistr. 194'986.05 70'000 Fertigstellung 2024 geplant

6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 19'899.60

6370.00 Anschlussgebühren von privaten Haushalten 121'500.00 50'000 34'500.00

7410 Gewässerverbauungen 0.00 0.00 0 0 44'163.35 32'648.20
5020.01 Geschiebesammler Kaabach 44'163.35

6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 32'648.20

7900 Raumordnung 6'468.15 0.00 0 0 12'834.05 0.00
5290.01 Revision Richt- und Nutzungsplanung 6'468.15 12'834.05 abgeschlossen

8 VOLKSWIRTSCHAFT 2'964'491.20 1'108'001.73 0 0 74'656.44 51'769.75

8710 Elektrizitätswerk (allgemein) 2'964'491.20 1'108'001.73 0 0 0.00 0.00
5440.00 Aktionärsdarlehen an LST Energie AG 718'033.48

5540.00 Beteiligung an LST Energie AG 2'246'457.72

6030.00 Übertrag von übrigen Tiefbauten ins 1'056'017.68

Finanzvermögen

6290.00 Übertrag von übrigen immateriellen Anlagen ins 16'082.40

Finanzvermögen

6440.00 Rückzahlung Aktionärsdarlehen LST Energie AG 35'901.65
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8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz 0.00 0.00 0 0 74'656.44 51'769.75

(Gemeindebetrieb)
5030.07 Zuleitung Reservoir Immenberg 4'593.24

5030.08 Neubau Trafostation Lommis West 30'063.20

5540.00 Beteiligung an LST Energie AG 40'000.00

6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 10'794.75

6370.00 Anschlussgebühren von privaten Haushalten 40'975.00

9 FINANZEN UND STEUERN 1'352'534.73 4'664'212.02 172'000 1'640'000 525'274.95 819'438.95

9990 Abschluss 1'352'534.73 4'664'212.02 172'000 1'640'000 525'274.95 819'438.95
5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 1'145'034.73 40'000 113'243.80

5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk 86'000.00 82'000 305'861.80

5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 121'500.00 50'000 54'399.60

5900.04 Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk 0.00 0 51'769.75

6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 4'333'211.07 1'390'000 251'065.34

6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 136'014.90 180'000 351'276.04

6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 194'986.05 70'000 142'441.13

6900.04 Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk 0.00 0 74'656.44

Total 6'016'746.75 6'016'746.75 1'812'000 1'812'000 1'344'713.90 1'344'713.90

Einnahmenüberschuss 0.00 0 0.00

Ausgabenüberschuss 0.00 0 0.00

6'016'746.75 6'016'746.75 1'812'000 1'812'000 1'344'713.90 1'344'713.90
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KREDITKONTROLLE Kreditbetrag Restkredit*

der mit Rechnung 2023 noch nicht abgeschlossenen Projekte (Brutto) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen (Brutto)

Sanierung MZH und Ersatz Wärmeerzeugung
0 Allgemeine Verwaltung 1'620'000.00 557'941.33

0292.5040.00 Sanierung MZH 2'918.65 0.00 1'059'140.02 0.00

Total Sanierung MZH und Ersatz Wärmeerzeugung 1'620'000.00 2'918.65 0.00 1'059'140.02 0.00 557'941.33

Sanierung Dorf- und Käsereistrasse 
und Einführung Tempo 30-Zone in Weingarten

6 Verkehr 800'000.00 465'103.45

6150.5010.10 Sanierung Dorfstrasse / Käsereistrasse 31'784.85 0.00 303'111.70 0.00

6150.5010.11 Sanierung Strassenbel. Dorfstr. / Käsereistr. 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 700'000.00 368'999.05

7101.5030.06 Erneuerung Wasserleitung Dorfstr. / Käsereistr. 0.00 0.00 136'014.90 0.00

7201.5030.04 Erneuerung Meteor Dorfstr. / Käsereistr. 0.00 0.00 194'986.05 0.00

Total Sanierung Dorf- und Käsereistrasse und Tempo 30 1'500'000.00 31'784.85 0.00 634'112.65 0.00 834'102.50

Gesamttotal 3'120'000.00 34'703.50 0.00 1'693'252.67 0.00 1'392'043.83

* Bei überzogenen Krediten wird in der Spalte "Restkredit" ein Saldo von Fr. 0.00 ausgewiesen.

Kummuliert bis 31.12.2022 Rechnung 2023

KREDITABRECHNUNGEN
der mit Rechnung 2023 abgeschlossenen Projekte

Abrechnung Verpflichtungskredit "Revision Richt- und Nutzungsplanung"
Der Kredit wurde gesprochen an der Gemeindeversammlung vom 03.12.2018

Kreditbetrag Gesamtkosten Mehr (+) / Minder (-)
(Brutto) (Brutto)

Raumordnung
Ausgaben 100'000.00 108'503.05 8'503.05
Einnahmen 0.00
Nettokosten 108'503.05
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Verwaltungsvermögen 7'580'343.10 2'513'971.84 0.00 10'094'314.94 5'607'350.18 257'912.90 8'718'671.57
Strassen / Verkehrswege 6150 1'810'875.34 0.00 0.00 1'810'875.34 1'376'642.90 82'495.30 1'294'147.60

Flur- und Waldstrassen UHK 6190 385'911.60 0.00 0.00 385'911.60 366'616.00 9'647.80 356'968.20

Wasserbau 7410 21'765.45 0.00 0.00 21'765.45 21'330.15 435.30 20'894.85

Tiefbauten, Wasserwerk 7101 2'306'862.40 0.00 0.00 2'306'862.40 1'874'237.20 100'401.40 1'773'835.80

Tiefbauten, Abwasser 7201 546'022.57 0.00 0.00 546'022.57 413'246.25 26'967.20 386'279.05

Tiefbauten, EW 8710 2'037'099.68 -2'037'099.68 0.00 0.00 1'205'960.68 0.00 0.00

Hochbauten, allgemeiner Haushalt 0291 142'500.00 0.00 0.00 142'500.00 57'000.00 14'250.00 42'750.00

Mobilien, Wasserwerk 7101 65'176.81 0.00 0.00 65'176.81 57'029.70 8'147.10 48'882.60

Übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt 0292 47'185.00 6'468.15 102'034.90 155'688.05 42'466.50 15'568.80 135'400.75

Übrige immaterielle Anlagen EW 8710 40'205.85 -40'205.85 0.00 0.00 16'082.40 0.00 0.00

Darlehen an öffentliche Unternehmen 8710 0.00 682'131.83 0.00 682'131.83 0.00 0.00 682'131.83

Beteiligung an öffentlichen Unternehmen 8710 40'000.00 2'246'457.72 0.00 2'286'457.72 40'000.00 0.00 2'286'457.72

Anlagen in Bau, Strassen / Verkehrswege 6150 31'784.85 266'078.70 0.00 297'863.55 31'784.85 0.00 297'863.55

Anlagen in Bau, Wasserbau 7410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anlagen in Bau, Hochbauten allg. Haushalt 0292 2'918.65 1'059'140.02 0.00 1'062'058.67 2'918.65 0.00 1'062'058.67

Anlagen in Bau, Tiefbauten Wasserwerk 7101 0.00 136'014.90 0.00 136'014.90 0.00 0.00 136'014.90

Anlagen in Bau, Mobilien Wasserwerk 7101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anlagen in Bau, Tiefbauten Abwasser 7102 0.00 194'986.05 0.00 194'986.05 0.00 0.00 194'986.05

Anlagen in Bau, Tiefbauten EW 8711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Immaterielle Anlagen in Realisierung, 
allgemeiner Haushalt 7900 102'034.90 0.00 -102'034.90 0.00 102'034.90 0.00 0.00
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BILANZ
ZUSAMMENZUG Bestand Zuwachs Abgang Bestand 

am 01.01.2023 am 31.12.2023

1 AKTIVEN 8'616'832.21 45'417'384.95 43'043'252.99 10'990'964.17

10 FINANZVERMÖGEN 3'009'482.03 39'785'025.28 40'522'214.71 2'272'292.60
100 Flüssige Mittel u. kurzfristige Geldanlagen 1'886'055.91 15'530'100.37 16'284'189.17 1'131'967.11

101 Forderungen 1'097'287.07 23'892'120.13 24'228'506.09 760'901.11

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 5'926.85 62'777.78 5'926.85 62'777.78

107 Finanzanlagen 20'212.20 300'027.00 3'592.60 316'646.60

108 Sachanlagen FV 0.00 2'898'925.06 2'898'925.06 0.00

14 VERWALTUNGSVERMÖGEN 5'607'350.18 5'632'359.67 2'521'038.28 8'718'671.57
140 Sachanlagen VV 5'406'766.38 2'524'391.67 2'316'476.78 5'614'681.27

142 Immaterielle Anlagen 160'583.80 143'476.80 168'659.85 135'400.75

144 Darlehen 0.00 718'033.48 35'901.65 682'131.83

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 40'000.00 2'246'457.72 0.00 2'286'457.72

2 PASSIVEN -8'616'832.21 31'000'046.48 28'625'914.52 -10'990'964.17

20 FREMDKAPITAL -2'483'156.01 28'389'219.78 28'010'781.45 -2'861'594.34
200 Laufende Verbindlichkeiten -986'677.16 27'164'356.60 26'815'024.40 -1'336'009.36

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00

204 Passive Rechnungsabgrenzungen -12'283.15 15'130.98 12'283.15 -15'130.98

205 Kurzfristige Rückstellungen -8'511.90 1'711.50 7'215.90 -3'007.50

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -423'615.50 1'207'500.00 176'258.00 -1'454'857.50

209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezial- -52'068.30 520.70 0.00 -52'589.00

finanzierungen und Fonds im Fremdkapital

29 EIGENKAPITAL -6'133'676.20 2'610'826.70 615'133.07 -8'129'369.83
290 Verpflichtungen gegenüber -2'517'434.83 113'672.75 515'699.35 -2'115'408.23

Spezialfinanzierungen

291 Fonds -50'000.00 0.00 0.00 -50'000.00

293 Vorfinanzierungen -1'408'531.50 0.00 11'468.50 -1'397'063.00

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag -2'157'709.87 2'497'153.95 87'965.22 -4'566'898.60
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Bilanz 01.01.2023 Zunahme Abnahme Bilanz 31.12.2023

29 Eigenkapital 6'133'676.20 2'610'826.70 615'133.07 8'129'369.83
2900 Spezialfinanzierungen im EK 2'517'434.83 113'672.75 515'699.35 2'115'408.23

2910 Fonds im Eigenkapital 50'000.00 0.00 0.00 50'000.00

2930 Vorfinanzierungen 1'408'531.50 0.00 11'468.50 1'397'063.00

2990 Jahresergebnis 87'965.22 2'409'188.73 87'965.22 2'409'188.73

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 2'069'744.65 87'965.22 0.00 2'157'709.87

EIGENKAPITALNACHWEIS

Bilanz 01.01.2023 Zunahme Abnahme Bilanz 31.12.2023

205 Kurzfristige Rückstellungen 8'511.90 1'711.50 7'215.90 3'007.50

2050 Kurzfristige Rückstellungen aus 
Mehrleistungen des Personals 8'511.90 1'711.50 7'215.90 3'007.50 1)

1) Ferien- und Überzeit-Guthaben des Personals

Beschreibung Laufzeit Betrag
Weitere Schadstoffuntersuchung und allfällige Sanierung der ehemaligen unbeschränkt ungewiss
Kehrichtdeponie Schrofen*

*Bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2023 kann weder der Betrag noch der zeitliche Horizont abgeschätzt werden.

RÜCKSTELLUNGSSPIEGEL

EVENTUALVERBINDLICHKEITEN
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GELDFLUSSRECHNUNG
INDIREKTE METHODE Rechnung 2023 Rechnung 2022

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 2'409'188.73 87'965.22
Abschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 257'912.90 402'490.18
Wertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 0.00 0.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) -26'315.00 -24'603.25
Realisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV -1'676'908.98 -675.00
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen 336'385.96 1'055'557.13
Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen -56'850.93 -5'048.67
Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten 0.00 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 47'422.05 -616'579.05
Abnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen 2'847.83 -49'228.85
Abnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen -5'504.40 2'279.90
Abnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen 0.00 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -402'026.60 37'717.53
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen -11'468.50 138'531.50
Geldfluss aus operativer Tätigkeit 874'683.06 1'028'406.64

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit
Liquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) 244'533.00 525'274.95
Liquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) -1'699'720.82 -781'438.95
Rückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 35'901.65 0.00
Vergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV * -2'964'491.20 -40'000.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -4'383'777.37 -296'164.00

Verkauf (+) von Sachanlagen FV * 2'748'982.06 0.00
Kauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00 0.00
Verkauf (+) von Finanzanlagen FV 3'592.60 323'592.60
Kauf (-) von Finanzanlagen FV -300'000.00 -320'000.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 2'452'574.66 3'592.60

Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -1'931'202.71 -292'571.40

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten 301'910.15 -1'081'240.71
Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 1'000'000.00 1'000'000.00
Rückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten -1'000'000.00 0.00
Abnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 520.70 0.00
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 302'430.85 -81'240.71

Total Geldfluss -754'088.80 654'594.53

Bestand Flüssige Mittel per 01.01. 1'886'055.91 1'231'461.38
Bestand Flüssige Mittel per 31.12. 1'131'967.11 1'886'055.91
Veränderung Flüssige Mittel -754'088.80 654'594.53

Kontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00

* Diese Positionen enthalten nicht liquiditätswirksame Elemente aus der Ausgliederung des EW.
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2023 aktuelles Jahr
MIT WERKBETRIEBEN 2022 Vorjahr 1

2021 Vorjahr 2 

9.45% (Nettoschuld I im Verhältnis zum gewichteten Fiskalertrag)
-77.26%

< -100 % sehr gut -39.16% Der Nettoverschuldungsquotient gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der
-100 % bis 0 % gut natürlichen und juristischen Personen nötig ist, um die Nettoverschuldung abzutragen. 
0 % bis 100 % mittel
100 % bis 150 % genügend
> 150 % schlecht

81.74% (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen)
218.28%

>100 % ideal (mittel- / langfristig) 47.16% Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch
80 % - 100 % gut bis vertretbar selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter
50 % - 80 % problematisch 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden
< 50 % ungenügend abgebaut werden. Mittelfristig sollte der SF-Grad im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei

auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Die Kennzahl kann
starken Schwankungen unterliegen und sollte daher mittelfristig betrachtet werden.

320.91% (Eigenkapital in Prozent des Fiskalertrags)
175.50%

< 0 % kritisch 134.14% Nach Gemeindegrösse abgestufte Mindestausstattung des Eigenkapitals (Bilanzüberschuss)
> 0 % - 15 % schlecht zur Abdeckung von Aufwandüberschüssen, zum Schutz vor einem
> 15 % - 45 % mittel Bilanzfehlbetrag sowie zur Verstärkung der Risikofähigkeit.
> 45 % - 90 % gut
> 90 % sehr gut

0.20% (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrages)
-0.12%

0 % - 4 % gut -0.05% Der Zinsbelastungsanteil sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den
4 % - 9 % genügend Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.
> 9 % schlecht

65.25% (Bruttoinvestitionen in Prozent des konsolidierten Gesamtaufwandes)
21.04%

< 10 % schwache Investitionstätigkeit 41.94% Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf
10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit die Nettoverschuldung. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine
20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem
> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit Selbstfinanzierungsgrad.

Fr. 106.11 (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen pro Einwohner)
Fr. -759.95

< 0 Fr. Nettovermögen Fr. -478.54 Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet. Ein
0 Fr. - 1'000 Fr. geringe Verschuldung negativer Wert entspricht einem Nettovermögen pro Einwohner.
1'001 Fr. - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung
2'501 Fr. - 5'000 Fr. hohe Verschuldung
> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

44.46% (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages)
52.37%

< 50 % sehr gut 66.06% Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation
50 % - 100 % gut bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den
100 % - 150 % mitttel erwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wieviele Prozente vom Finanzertrag benötigt
150 % - 200 % schlecht werden, um die  Bruttoverschuldung abzutragen.
> 200 % kritisch

4.61% (Kapitalkosten im Verhältnis zu Laufenden Ertrag)
9.84%

< 5 % geringe Belastung 7.90% Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch
5 % - 15 % tragbare Belastung Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch
> 15 % hohe Belastung den Zinsdienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein sehr hoher Anteil

weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.

51.53% (Selbstfinanzierung im Verhältnis zu Laufenden Ertrag)
16.93%

> 20 % gut 19.14% Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen
10 % - 20 % mittel Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche
< 10 % schlecht Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.

Bilanzüberschussquotient

Selbstfinanzierungsanteil *

Kapitaldienstanteil *

Bruttoverschuldungsanteil *

FINANZKENNZAHLEN

Nettoverschuldungsquotient

Selbstfinanzierungsgrad *

Nettoschuld I pro Einwohner

Investitionsanteil *

Zinsbelastungsanteil *

* Aufgrund der Ausgliederung des EW und dem damit 
verbundenen ausserordentlichen Ertrag sind im Jahr 
2023 diverse Kennzahlen nur beschränkt 
aussagekräftig bzw. mit den Vorjahren vergleichbar.
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Anhang zur Jahresrechnung 2023 
Bilanzierungsgrundsätze 

 
Die Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung des Regierungsrates 
über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 23. April 2013 erstellt. Dieses beruht auf 
den Grundsätzen des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) und orientiert sich an 
den Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren. 
 
Grundsätze des neuen Rechnungsmodells HRM2 

Die Elemente der Jahresrechnung nach HRM2 sind die Bilanz, die Erfolgsrechnung, die 
Investitionsrechnung, die Geldflussrechnung und der Anhang. Die Bilanz zeigt die 
Vermögenslage auf. In der Bilanz werden die Aktiven (gegliedert in Finanz- und 
Verwaltungsvermögen) und die Passiven (gegliedert in Fremdkapital und Eigenkapital) 
einander gegenübergestellt. Der Saldo ist der Bilanzierungsüberschuss / Fehlbetrag. Die 
Erfolgsrechnung weist die Erträge und die Aufwendungen des Geschäftsjahres aus. Der 
Gesamterfolg verändert den Bilanzüberschuss bzw. den Bilanzfehlbetrag. Die 
Investitionsrechnung umfasst wesentliche Ausgaben mit mehrjähriger Nutzungsdauer, sowie 
die dazugehörigen Investitionseinnahmen. Die Geldflussrechnung stellt die Geldflüsse aus 
der operativen Tätigkeit, den Investitions- und den Finanzierungsvorgängen dar. Als Saldo 
resultiert die Veränderung der flüssigen Mittel gegenüber dem Vorjahr. Der Anhang 
beinhaltet den Eigenkapitalnachweis, den Rückstellungsspiegel, den Beteiligungs- und 
Gewährleistungsspiegel, die Kreditkontrolle und den Anlagespiegel. Zusätzliche enthält er 
Angaben, die für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage, der Verpflichtungen und 
der finanziellen Risiken von Bedeutung sind. 
 
Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind im Bilanzanpassungsbericht aus dem Jahr 
2017 (Umstellung auf HRM2) ausführlich umschrieben. 
 
Anlagen des Finanzvermögens: 

Das Finanzvermögen wird periodisch, mindestens aber alle fünf Jahre neu bewertet. 
Bewertungskorrekturen werden erfolgswirksam verbucht. Die Neubewertungsreserve, die mit 
der Einführung von HRM 2 per 1. Januar 2017 gebildet worden war, wurde nach Ablauf der 
5-jährigen Wartefrist im Jahr 2022 zu Gunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst.  
 
Sachanlagen des Verwaltungsvermögens: 

Die Aktivierungsgrenze für Sachanlagen des Verwaltungsvermögens beträgt für die 
Gemeinde Lommis CHF 50‘000. Die Anlagen werden ab Nutzungsbeginn linear 
abgeschrieben gemäss Handbuch HRM2 des Kantons Thurgau. 
 
Anlagekategorien Abschreibungsdauer 
Informatik- und Kommunikationssysteme 4 Jahre 
Immaterielle Anlagen 5 Jahre 
Mobilien, Ausstattungen und Maschinen 8 Jahre 
Orts- und Regionalplanungen 10 Jahre 
Spezialfahrzeuge 15 Jahre 
Technische Gebäudeeinrichtung 15 Jahre 
Tiefbauten, Strassen und Plätze (ab Fertigstellung 2023) 25 Jahre 
Übrige Tiefbauten (ab Fertigstellung 2023) 30 Jahre 
Gebäude, Hochbauten 33 Jahre 
Grundstücke nicht überbaut 40 Jahre 
Tiefbauten, Strassen und Plätze (bis Fertigstellung 2022) 40 Jahre 
Übrige Tiefbauten (bis Fertigstellung 2022) 40 Jahre 
Wald, übrige Sachanlagen 40 Jahre 
Kanal- und Leitungsnetze, Gewässerverbauungen 50 Jahre 
Investitionen vor dem 01.01.2017 10 Jahre 
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